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Zweitens – das ist ein wichtiger Punkt, der in Ihrem 
Antrag völlig negiert wird –: Wir brauchen Bürokratie-
entlastungen für unsere Wirtschaft und keine weiteren 
Bürokratiebelastungen für die deutsche Wirtschaft.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der FDP)

Verstehen Sie mich nicht falsch: Transparenz ist richtig, 
Transparenz ist notwendig und wichtig. 

(Beifall des Abg. Lothar Binding [Heidel-
berg] [SPD])

Aber es muss im richtigen Maß sein und mit den richti-
gen Mitteln erreicht werden. Anstatt zum Beispiel einer 
Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltungsmodelle 
das Wort zu reden, sollten wir lieber zeitnahe Betriebs-
prüfungen durchführen. Das schafft Transparenz, das 
schafft Rechtssicherheit für den Staat und schafft auch 
Rechtssicherheit für die deutschen Unternehmen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der FDP)

Übrigens, wenn wir schon mal die Chance haben, 
eine Bürokratieentlastung zu erreichen, indem wir zum 
Beispiel ein neues Steuergesetz – Stichwort: Grundsteu-
er – bürokratiearm gestalten, dann sollten wir das auch 
machen, anstatt weitere Bürokratiebelastungen zu verur-
sachen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der FDP)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir brau-
chen drittens optimierte Strukturen. Es gibt schon Min-
destbesteuerungssätze im Außensteuerrecht, und zwar in 
Höhe von 25 Prozent. Wir brauchen eine Anpassung an 
die normale Besteuerung in Deutschland; denn die Steu-
ersätze im Außensteuerrecht sind wesentlich zu hoch und 
führen zu unfairen Belastungen deutscher Unternehmen 
im Ausland. Wir brauchen auch weiterhin eine Senkung 
der Zinssätze und alles andere auch,

(Cansel Kiziltepe [SPD]: Alles absenken, al-
les! – Metin Hakverdi [SPD]: Sind Sie mit Ih-
rer Liste mit Rezepten von vorgestern fertig?)

etwa notwendige Rückstellungen im Bereich von For-
schung und Entwicklung. 

Wir brauchen also eine Modernisierung der Unterneh-
mensbesteuerung in Deutschland. Dieses Thema müssen 
wir miteinander besprechen; denn wenn wir Deutsch-
lands Wettbewerbsfähigkeit erhalten wollen, dann müs-
sen wir unsere deutschen Unternehmen unterstützen 
und verhindern, dass ausländische Unternehmen mehr 
Informationen erhalten, mit denen sie unsere deutschen 
Unternehmen kaputtmachen können, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Sie schaden mit Ihrem Antrag der deutschen Wirtschaft, 
Sie schaden mit Ihrem Antrag auch dem Mittelstand. 

(Fabio De Masi [DIE LINKE]: Sie schaden 
der CDU! – Dr. Diether Dehm [DIE LINKE]: 
Sie schaden der CDU!)

Damit schaden Sie auch den Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern in unserem Land. 

(Cansel Kiziltepe [SPD]: Sie schaden unse-
rem Land!)

Deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der FDP – Sepp Müller [CDU/CSU]: 
Guter Mann!)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen nicht 

vor. Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Es geht um die 
Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu dem 
Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Kon-
zerntransparenz gegen Steuerflucht“. Der Ausschuss 
empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Druck-
sache 19/8388, den Antrag der Fraktion Die Linke auf 
Drucksache 19/7906 abzulehnen.

Wir stimmen nun über die Beschlussempfehlung auf 
Verlangen der Fraktion Die Linke namentlich ab. Ich bit-
te die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgese-
henen Plätze einzunehmen. – Ist das überall der Fall? – 
Dann eröffne ich die Abstimmung.

Ist ein Mitglied des Hauses anwesend, das die Stimm-
karte noch nicht abgegeben hat? – Das ist nicht der Fall. 
Jetzt schließe ich die Abstimmung. Ich bitte die Schrift-
führer, mit der Auszählung zu beginnen. Wir werden 
dann später das Ergebnis der Abstimmung bekannt ge-
ben.1)

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 12 auf:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Entfris-
tung des Integrationsgesetzes

Drucksachen 19/8692, 19/9764 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Inneres und Heimat (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Arbeit und Soziales

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. – Dazu höre ich 
keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache erst, wenn alle, die jetzt 
hier nur noch Privatgespräche führen wollen, das stop-
pen, und die, die noch keinen Platz gefunden haben, 
sich hinsetzen, und die, die den Saal verlassen wollen, 
gegangen sind. – Wollen Sie bitte dort die Stehdiskus-

1)  Ergebnis Seite 11849 A

Sebastian Brehm 
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sionsgruppen auflösen und sich entscheiden, ob Sie an 
der Plenardebatte teilnehmen wollen oder draußen vor 
der Tür Ihre privaten Gespräche fortsetzen wollen. – Die 
Kollegen von der AfD, bitte!

Dann eröffne ich die Aussprache. Das Wort hat als 
Erster der Staatssekretär Stephan Mayer für die Bundes-
regierung. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Stephan Mayer, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister des Innern, für Bau und Heimat: 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr verehrte Kollegin-
nen! Sehr geehrte Kollegen! Ich danke dem Deutschen 
Bundestag, dass heute die erste Lesung des Gesetzes 
zur Entfristung des Integrationsgesetzes stattfindet. Das 
Bundeskabinett hat bereits am 27. Februar diesen Ge-
setzentwurf gebilligt. 

Wenn man sich dieses Gesetz ansieht, dann könnte 
man aufgrund der Länge meinen, es wäre ein unwich-
tiges Gesetz – es ist zugegebenermaßen im Vergleich zu 
den allermeisten anderen Gesetzen ein sehr kurzes Ge-
setz –; aber die Schlussfolgerung wäre falsch, weil es ein 
sehr wichtiges Gesetz ist. Es geht um die Entfristung der 
Regelung zur Wohnsitzauflage des § 12a Aufenthaltsge-
setz. Man kann mit Fug und Recht behaupten: Diese Re-
gelung hat sich bewährt.

§ 12a des Aufenthaltsgesetzes ist mit dem gesamten 
Integrationsgesetz am 31. Juli 2016 verkündet worden. 
Wenn es jetzt nicht zu der Entfristung der Regelung zur 
Wohnsitzauflage käme, würde sie am 6. August dieses 
Jahres auslaufen. Man kann klar sagen: Das Instrument 
der Wohnsitzauflage hat sich als zentrales und wichtiges 
Integrationsinstrument bewährt.

Um was geht es, meine sehr verehrten Kolleginnen 
und Kollegen? Es geht darum, dass bei anerkannten 
Asylbewerbern, Flüchtlingen oder auch subsidiär schutz-
berechtigten Personen die Möglichkeit besteht, den Auf-
enthalt in einem Bundesland für einen Zeitraum von drei 
Jahren festzulegen. Diese Wohnsitzauflage hat überhaupt 
nichts mit Diskriminierung zu tun. Es geht vielmehr da-
rum, dass man im Sinne der zu integrierenden Personen 
alles dafür tut, dass sie möglichst gute Bedingungen vor-
finden, was die Versorgung mit angemessenem Wohn-
raum, die Aneignung von deutschen Sprachkenntnissen 
und eine Perspektive für Beschäftigung anbelangt. 

Der Bundesrat hat mit seiner am 12. April beschlos-
senen Stellungnahme klar zum Ausdruck gebracht, dass 
er eine Entfristung der Wohnsitzauflage wünscht. Es 
gibt auch sehr viele Bundesländer, die die Möglichkeit 
nutzen, bei der Verteilung innerhalb des Bundeslandes, 
bei der Binnenverteilung, von der Wohnsitzauflage Ge-
brauch zu machen. Insofern darf ich Ihnen namens der 
Bundesregierung wärmstens ans Herz legen, die Rege-
lung zur Wohnsitzauflage zu entfristen.

Die Wohnsitzauflage kann angeordnet werden, aber 
sie muss nicht angeordnet werden. Die Bundesländer 
können von der Möglichkeit der Anordnung der Wohn-
sitzauflage Gebrauch machen, sie müssen es aber nicht. 
Das ist mir wichtig zu betonen: Sie gilt nicht für die 

Personen, die einer sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung mit einer Wochenarbeitszeit von mindestens 
15 Stunden nachgehen. Abgesehen davon gibt es eine 
Härtefallklausel. Aus unserer Sicht ist die Wohnsitzauf-
lage ein wichtiges und zentrales Integrationsinstrument. 
Ich halte es für wichtig, dass der Gesetzgebungsprozess 
zügig vorangetrieben wird, um zu verhindern, dass es am 
6. August dieses Jahres zu einem Auslaufen der Rege-
lung zur Wohnsitzauflage kommt.

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, er-
gänzend zu der Entfristung der Regelung zur Wohnsitz-
auflage haben wir in den Gesetzentwurf aufgenommen, 
dass die Bedeutung und die Rechtfertigung der Wohn-
sitzauflage innerhalb von drei Jahren wissenschaftlich 
evaluiert werden. 

Ein weiterer Punkt ist – das ist insbesondere im Sinne 
derer, die sich ehrenamtlich gemeinnützig für Flüchtlin-
ge einsetzen –, dass die Haftungsbeschränkung, die mit 
Einführung des Integrationsgesetzes ins Werk gesetzt 
wurde, und zwar dergestalt, dass der Verpflichtungsgeber 
maximal über einen Zeitraum von drei Jahren für die Le-
benshaltungskosten des Asylbewerbers oder Flüchtlings 
aufkommen muss, fortgesetzt wird. Andernfalls würde 
auch diese Regelung im Sinne der Verpflichtungsgeber, 
was die Begrenzung der Haftung anbelangt, auslaufen. 
Deshalb ist es wichtig, dass der vorliegende Gesetzent-
wurf den Deutschen Bundestag, aber auch den Bundesrat 
möglichst innerhalb der nächsten Wochen passiert.

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, In-
tegration ist eine der epochalen Herausforderungen un-
serer Zeit. Wir tun als Bundesregierung sehr viel dafür, 
insbesondere die Personen, die eine Bleibeperspektive 
haben, die als Asylbewerber, als Flüchtlinge oder als 
subsidiär Schutzberechtigte anerkannt sind, in unsere 
Gesellschaft zu integrieren. Aber wir dürfen die Gesell-
schaft nicht überfordern. Wir sind der Meinung: Wenn es 
zu einem Auslaufen der Regelung zur Wohnsitzauflage 
käme, dann bestünde konkret die Gefahr, dass sich Paral-
lelgesellschaften bilden und dass ein überproportionaler 
Zuzug, insbesondere in die Großstädte, in Ballungszen-
tren erfolgt. Das ist persönlich durchaus nachvollziehbar, 
weil man natürlich dazu tendiert, dorthin zu ziehen, wo 
sich Familienangehörige und Freunde bereits aufhalten, 
aber das ist nicht unbedingt im Sinne einer erfolgreichen 
und zielgerichteten Integration. Wir wollen der Gefahr 
der Zunahme von Segregationstendenzen deutlich entge-
genwirken und haben deshalb den vorliegenden Gesetz-
entwurf eingebracht. 

Ich bitte um eine seriöse, intensive, aber auch zügige 
Befassung mit diesem aus unserer Sicht sehr wichtigen 
Gesetzgebungsvorhaben im Deutschen Bundestag.

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank.

Das von den Schriftführerinnen und Schriftführern er-
mittelte Ergebnis der namentlichen Abstimmung über 
die Beschlussempfehlung zu dem Antrag „Konzerntrans-

Vizepräsident Thomas Oppermann
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Wir machen weiter in der Debatte. Nächster Redner ist 
der Kollege Dr. Christian Wirth für die AfD.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Christian Wirth (AfD): 
Herr Präsident! Werte Kollegen! Sehr geehrter Herr 

Staatssekretär Mayer, es kommt in unserer Fraktion sel-
ten dazu, dass man einen Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung zum Thema „Migration und Integration“ auf den 
Tisch bekommt und nicht entsetzt den Kopf schüttelt. Es 
ist mir also eine Freude, Ihnen heute mitzuteilen, dass es 
durchaus Positives in dieser Drucksache gibt. Wir sind 
selbstverständlich für eine Entfristung der Wohnsitzre-
gelung für international Schutzberechtigte. Allerdings 
darf eine solche Einschränkung der Freizügigkeit natür-
lich nicht ohne Grund eingeführt werden. Sie ist ja kein 
Selbstzweck, sondern soll vielmehr der Integration die-
nen, und das scheint sie in der Tat zu tun.

Die Residenzpflicht für Asylbewerber ist ein wich-
tiges, wenn auch bei weitem nicht allmächtiges Mittel, 
um der Bildung von Parallelgesellschaften entgegenzu-
wirken. Gerade diese Parallelgesellschaften sind es, die 
jede noch so edle Integrationsmaßnahme hinfällig ma-
chen. Was bringt ein Deutschkurs, ein Integrationskurs 
oder Ähnliches, wenn tagtäglich am Ende des Kurses die 
Rückkehr in ein nach Deutschland verpflanztes Stück 
Herkunftsland stattfindet? 

Wenn nicht nur unsere ach so solidarischen EU-Staa-
ten, sondern auch unsere Bundesregierung es tolerieren 
und fördern, dass jeder Migrant sein Ziel Deutschland 
erreicht, kann man wenigstens in Deutschland ein klein 
wenig Ordnung im Asylchaos einfordern.

(Beifall bei der AfD)

Denn es geht hier schließlich nicht um Gastarbeiter, drin-
gend benötigte Arbeitsmigranten oder Touristen, sondern 
um Menschen, die vor Krieg und Verfolgung in ein si-
cheres Land geflohen sind und aus diesem sicheren Land 
dann meist zu den sozialen Fleischtöpfen Deutschlands 
weiterziehen. Aber selbst da, wo wir es mit wirklich 
Schutzbedürftigen zu tun haben, kann als Gegenleistung 
durchaus erwartet werden, dass die Freizügigkeit zur ef-
fizienten Bereitstellung der Hilfe vorübergehend einge-
schränkt wird.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Die Wohnsitzregelung auslaufen zu lassen, wäre 
eine Katastrophe für Kommunen und Länder, die Pla-
nungssicherheit bei den Asylkosten und den Integrati-
onsmaßnahmen brauchen. Außerdem ist die Regelung 
ein Segen für die Kommunen und Regionen, die schon 
jetzt mit Parallelgesellschaften und ethnischen Enklaven 
zu kämpfen haben; siehe nur Berlin und viele Städte in 
Nordrhein-Westfalen. Die bereits existenten Phänome-
ne sollten uns übrigens auch mahnen, dass das Problem 
nach der Erteilung eines entsprechenden Aufenthaltssta-
tus nicht vorüber ist. 

Teilweise sinnvoll ist auch die Weiterführung der Haf-
tungsbeschränkung bei den Verpflichtungsgebern, also 

den Flüchtlingsbürgen. Klar ist und bleibt: Verträge sind 
zu halten, pacta sunt servanda. Wer bürgt, muss zahlen.

(Beifall bei der AfD)

Nur weil sich der Traum vom eigenen Gutmenschentum 
am Ende unangenehm auf dem eigenen Bankkonto nie-
derschlägt anstatt in den Steuergeldern der arbeitenden 
Bevölkerung, ist das kein Grund, Forderungen ganz oder 
teilweise auszusetzen oder zu beschränken. Genauso we-
nig kann sich die Bundesregierung aus ihrer Verantwor-
tung für den eingebrockten Ärger herausstehlen, indem 
sie zwischendurch einfach die Spielregeln ändert und 
Bürgen länger und mehr zahlen lässt, als vereinbart war. 
Wer wirklich getäuscht wurde, der verdient eine entspre-
chende Entlastung. 

Eindeutig ist natürlich eine Sache: Am Ende muss 
weiterhin die Heimkehr stehen, sobald die Umstände 
im Heimatland dies erlauben, was inzwischen bei vielen 
klassischen Herkunftsländern der Fall ist, zum Beispiel 
im Irak, wo sich der irakische Außenminister Al-Hakim 
und der deutsche Außenminister Maas schon vor einem 
halben Jahr einig waren, dass es sich nicht mehr um ein 
Kriegsgebiet handelt, die Sicherheitslage gut sei und die 
irakische Regierung die in Deutschland aufgenommenen 
Iraker zur Rückkehr aufruft. Ich hätte nie gedacht, dass 
ich dies einmal sage, aber: Hören Sie auf Heiko Maas, 
zumindest diesmal!

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der 
AfD)

Denn wir reden hier von etwa 270 000 Irakern, die sich 
auf Kosten der Steuerzahler in Deutschland aufhalten. 

Asyl ist keine Dauerkarte, Asyl ist Schutz auf Zeit, und 
unter diesen Vorzeichen sollten die Integrationsmaßnah-
men verstanden werden, die durch die Wohnsitzregelung 
unterstützt werden sollen. Sie wollen die Länder und 
Kommunen nicht überfordern, indem sie die Freizügig-
keit einschränken und alle Maßnahmen deutlich planba-
rer machen. Das ist löblich. Wir warten geduldig darauf, 
dass sich die Bundesregierung bewusst wird, wie sehr 
sie die Länder und Kommunen, aber auch die einzelnen 
Bürger täglich noch überfordert. Mit ihrer Verweigerung, 
funktionsfähige Grenzkontrollen bei fehlenden EU-Au-
ßengrenzkontrollen durchzuführen, und mit ihrem Ver-
such, mit Resettlement-Programmen und mit lächerlich 
niedrigen Abschiebezahlen Furore zu machen, wird der 
vorliegende Gesetzentwurf bestenfalls oberflächliche 
Reparatur bleiben. 

Die beste Integrationsmaßnahme für Schutzbedürftige 
ist und bleibt die konsequente Abweisung und Abschie-
bung all derer, die sich einen Dreck um die Gesetze und 
um die Gesellschaft scheren, in die sie integriert werden 
sollen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Thomas Oppermann
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Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist die Kollegin 

Gabriela Heinrich für die Fraktion der SPD.

(Beifall bei der SPD)

Gabriela Heinrich (SPD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wollen wir 
das Integrationsgesetz wie vereinbart entfristen. Kon-
kret geht es dabei im Wesentlichen um zwei Punkte: Wir 
wollen die Wohnsitzregelung für anerkannte Flüchtlinge 
verlängern, und wir kümmern uns um die Sicherheit von 
Flüchtlingsbürgen im Hinblick auf die Haftung.

(Zuruf der Abg. Filiz Polat [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN])

Ich möchte zum Anfang eines deutlich klarstellen, 
weil es oft verwechselt wird: Die Wohnsitzregelung ist 
etwas anderes als die Residenzpflicht. Die Wohnsitzre-
gelung bedeutet keine Einschränkung beim Reisen. Sie 
legt fest, in welchem Ort ein anerkannter Flüchtling sei-
nen Wohnsitz haben muss, und sie gilt für diejenigen, die 
Sozialleistungen beziehen. Sie endet spätestens nach drei 
Jahren oder auch schon dann, wenn ein Flüchtling eine 
Arbeit, eine Ausbildung oder ein Studium aufnimmt. Na-
türlich kann man dafür umziehen. Und es muss selbst-
verständlich eine Härtefallregelung für Frauen geben, die 
von familiärer Gewalt bedroht sind. 

Eingeführt wurde die Wohnsitzregelung 2016, weil 
damals in kurzer Zeit viele Flüchtlinge kamen. Dabei hat 
sich gezeigt – das ist menschlich absolut nachvollziehbar; 
Sie haben es schon gesagt –, dass die meisten Flüchtlin-
ge dort wohnen möchten, wo sie Verwandte oder Freun-
de haben, und sie meist die Stadt dem Land vorziehen. 
Der Zuzug von Flüchtlingen war und ist insofern eine 
besondere Herausforderung für die Städte. Mittlerweile 
kommen nicht mehr so viele Flüchtlinge zu uns. Trotz-
dem denken wir, dass eine Verteilung weiter sinnvoll 
bleibt. Das ist der Grund dafür, dass sich die Mehrheit 
der Länder und alle kommunalen Spitzenverbände für 
die Entfristung der Wohnsitzregelung ausgesprochen 
haben. Entfristung bedeutet hier: Die Wohnsitzregelung 
soll bleiben.

Die Bundesländer werden weiter eigenverantwortlich 
entscheiden, ob und wie sie die Regelung nutzen wol-
len. Eine generelle Wohnsitzauflage gibt es zum Beispiel 
im grün regierten Baden-Württemberg, in Hessen und in 
Bayern. Andere Länder nutzen die Möglichkeit, nur für 
bestimmte Städte eine Zuzugssperre einzuführen, zum 
Beispiel Niedersachsen und Brandenburg. Diese Flexibi-
lität ermöglicht es, die Wohnsitzregelung bedarfsgerecht 
anzuwenden; und das ist sinnvoll. 

(Beifall bei der SPD)

Die Wohnsitzregelung muss zurückhaltend eingesetzt 
werden – auch darüber haben wir schon gesprochen –, 
und sie muss die bestmögliche Integration zum Ziel 
haben. Ja, sie ist ein Eingriff in die Freizügigkeit. Ein 
solcher Eingriff darf immer nur mit Augenmaß erfolgen, 
und das auch nur dann, wenn es gute Gründe dafür gibt. 
Wohnsitzauflagen für Migranten sind dann rechtlich zu-

lässig, wenn sie der Integration dienen. Das hat der Euro-
päische Gerichtshof so entschieden.

Als SPD-Bundestagsfraktion hätten wir uns deshalb 
ein bisschen mehr Engagement des Innenministeriums 
beim Thema Evaluation gewünscht.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wir müssen wissen, ob die integrationspolitischen Zie-
le erreicht werden. Deswegen sieht der jetzt vorliegen-
de Gesetzentwurf eine Überprüfung innerhalb von drei 
Jahren vor. Für uns als SPD ist entscheidend: Wir wollen 
eine funktionierende Integrationspolitik, und die ent-
scheidet sich vor Ort. Dazu gehören Sprachkurse, Wer-
tevermittlung, Kenntnisse über Land und Leute, Kontak-
te zu Deutschen und nicht zuletzt Arbeit und Teilhabe. 
Wenn das mit einer strukturierten Verteilung – genau das 
ist die Wohnsitzauflage – besser gelingen kann, dann ist 
sie unsere Unterstützung wert.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist die Kollegin 

Dr. Agnes-Marie Strack-Zimmermann für die FDP. 

(Beifall bei der FDP)

Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP): 
Herr Präsident, es ist wunderbar: Sie sind der Einzige, 

der es immer wieder schafft, meinen Namen umzudre-
hen; aber das macht nichts. Das ist eine Herausforderung; 
ich weiß das seit 61 Jahren.

(Heiterkeit bei der FDP, der CDU/CSU, der 
SPD, der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Kommen 
wir jetzt zu dem wichtigen Thema, zum vorliegenden 
Gesetzentwurf zur Wohnsitzregelung. Ich gestehe, ich 
bin keine Juristin; aber ich komme aus der Kommunalpo-
litik, und deswegen erlaube ich mir, ein paar Sätze dazu 
zu sagen.

Wir sehen die in dem vorliegenden Gesetzentwurf 
vorgesehene Entfristung der Wohnsitzregelung kritisch. 
Die Wohnsitzregelung ist eingeführt worden, um sicher-
zustellen, dass integrationspolitische Maßnahmen für 
Länder und Kommunen planbar sind und auch tatsäch-
lich erfolgen können. Das hat sich im Großen und Gan-
zen bewährt. Um diese Regelung wirklich bewerten zu 
können, wollte die Bundesregierung uns innerhalb von 
drei Jahren – die sind jetzt vorbei; 2016 eingeführt, wir 
haben 2019 – eine wissenschaftliche Evaluation vorle-
gen, inwieweit die Wohnsitzregelung eine nachhaltige 
Integration fördert; denn darum geht es uns. Aber es ist 
wie immer bei Integrationsangelegenheiten: Viel heiße 
Luft; wirksame Taten suchen die Kommunen häufig ver-
gebens. Und wo ist die Studie? Dieses Vorgehen nervt. 
Ich finde es auch unverantwortlich. Schon am nächsten 
Montag – das geht jetzt wirklich zackig; das kennen wir 
beim Innenministerium normalerweise nicht – soll eine 
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Anhörung stattfinden. Das ist schon allein deshalb inte-
ressant, weil diese Anhörung angesetzt wurde, bevor uns 
der Gesetzentwurf überhaupt erreicht hat.

(Beifall bei der FDP)

Es ist uns völlig schleierhaft, warum eine Regelung ent-
fristet werden soll, deren Effektivität noch nicht erwiesen 
ist und bei der völlig unklar ist, ob eine Kontrolle – also 
ob die Leute, die einen Wohnsitz zugewiesen bekommen 
haben, auch wirklich dort bleiben – überhaupt stattfindet. 
Wir beobachten durchaus eine Konzentration in Groß-
städten und Ballungszentren. 

(Filiz Polat [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
„Konzentration“ von Menschen!)

Das wirft natürlich die Frage auf, ob diese Regelung – 
nur darum geht es ja – auch praktisch durchgesetzt wird 
und ob die Regierung an dieser Stelle wirklich genau hin-
guckt. 

(Beifall bei der FDP)

Herr Staatssekretär, Sie sagten, Sie tun viel. Ich kann 
Ihnen nur sagen: Ich glaube, es würde helfen – auch 
wenn das Thema heute nicht mehr diese Brisanz hat wie 
2015/16 –, wenn Sie mal aus Berlin in diese Ballungs-
zentren fahren und sich vor Ort anschauen würden, was 
dort noch zu tun ist. 

(Beifall bei der FDP)

Jetzt soll es ganz rasch gehen. Ja, wir können die Rege-
lung verlängern; sie zu entfristen sehen wir aber – ich 
sagte es schon – äußerst kritisch.

Meine Damen und Herren, wir halten das ursprüng-
liche Anliegen des Gesetzes – ich sage es noch ein-
mal: 2015/16 waren angespannte Zeiten, gerade für die 
Kommunen – für ausgesprochen richtig. Die Wohnsitz-
regelung sollte eine faire Lastenverteilung innerhalb 
des Bundesgebietes gewährleisten und – Sie sagten es 
zu Recht – eine besonders starke Konzentration in den 
Ballungsgebieten verhindern und auch soziale Konflikte 
verhindern. 

An der Stelle möchte ich noch einmal hervorheben: 
Ohne das Engagement der Kommunen – in den Ämtern 
wurde improvisiert, was für deutsche Amtsstuben unge-
wöhnlich ist – und das Engagement der vielen Ehrenamt-
lichen wäre das nicht gegangen. Trotz der am Anfang 
kaum vorhandenen Unterstützung durch die Bundesre-
gierung – die hat das Problem ja ignoriert – ist eine Su-
perarbeit vor Ort geleistet worden. An dieser Stelle muss 
man es noch einmal betonen: Ohne die vielen Ehrenamt-
lichen wären die Kommunen schlichtweg abgesoffen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordne-
ten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, ein Gesetz, das nicht 
durchgesetzt werden kann, muss man besser machen 
oder abschaffen. Insofern wäre eine Evaluation wirklich 
sehr hilfreich gewesen. Es ist übrigens auch zu fragen, ob 
es nicht sinnvoll wäre, dass Städte den einen oder ande-
ren Flüchtling in Nachbarregionen ziehen lassen können, 
dorthin, wo Raum ist. Das ist momentan nicht möglich. 

Für manche Großstädte wäre das hilfreich. Wir warten 
ab, was da kommt. 

Ich sage es noch einmal: Das jetzt mit dieser Ge-
schwindigkeit zu machen, halten wir für falsch. Wir 
sollten über die Entfristung nachdenken – das Gesetz ist 
nicht schlecht –, es jetzt aber hopplahopp zu entfristen, 
halten wir für einen Fehler.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Als Nächstes spricht die Kollegin Ulla 

Jelpke für die Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Ulla Jelpke (DIE LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Was die 

Kollegin Strack-Zimmermann hier vorgetragen hat, muss 
man unterstützen. Ich finde es wirklich wichtig, dass so 
ein Gesetz evaluiert wird. Zuvor haben Herr Mayer und 
Frau Heinrich ziemlich bagatellisiert, was diese Rege-
lung für die Betroffenen heißt. Eine Wohnsitzauflage be-
deutet nämlich Zwang. Man muss dorthin gehen, wohin 
man zugeteilt wird. Das bedeutet oft, dass man in ländli-
che Gebiete bzw. Städte gehen muss, 

(Marian Wendt [CDU/CSU]: Ganz schlimm! 
Da leben nur die ganzen Unterprivilegierten! 
Das ist diese Großstadtarroganz, die dieses 
Land spaltet!)

in denen man kein soziales Umfeld hat. – Marian, hör zu! 

(Marian Wendt [CDU/CSU]: Ja, ich höre zu! 
Deshalb rege ich mich ja auf!)

Möglicherweise wird man von der Familie getrennt. Das 
ist schon ein enormer Einschnitt. Da hier von einem Inte-
grationsgesetz die Rede ist, fragt man sich doch: Wo sind 
denn die wirklichen Integrationsangebote? Wie stärkt 
man wirklich das soziale Umfeld?

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Ganz nebenbei möchte ich hier erwähnen: Nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention und der EU-Qualifika-
tionsrichtlinie haben anerkannte Flüchtlinge ein Recht 
auf Freizügigkeit. Sie dürfen ihren Wohnort in der Regel 
frei auswählen. Es gibt natürlich Einschränkungen dieses 
Rechts. Die sind aber nur unter engen Voraussetzungen 
mit dem Ziel einer besseren Integration zulässig, wie der 
Europäische Gerichtshof klargestellt hat. Es müsste ein-
mal evaluiert werden, ob das tatsächlich so gehandhabt 
wurde.

Wohnsitzauflagen erschweren oftmals die Integrati-
on in den Arbeitsmarkt. Das kann man beispielsweise 
einer wissenschaftlichen Studie entnehmen. Diese zeigt, 
dass die Hälfte der Menschen die Arbeit, die sie in ih-
rer Umgebung gefunden haben, vor allen Dingen durch 
persönliche und soziale Kontakte bekommen haben. Das 
kennen wir auch aus unserer persönlichen Erfahrung. 
Wer mit Migrantinnen und Migranten und Flüchtlingen 
zusammenarbeitet, weiß, dass es häufig Freunde oder 

Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann 
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Familienangehörige sind, die diese Menschen vermitteln. 
Diese Kontakte haben diese Menschen durch eine Wohn-
sitzauflage oft nicht. Das ist eindeutig belegt.

Übrigens ist auch die Wohnungssuche ein Problem. 
Nehmen wir als Beispiel einmal das noble Viertel im 
Landkreis Starnberg in Bayern. Dort sind die anerkann-
ten Flüchtlinge gezwungen, in sogenannten Container-
wohnanlagen zu wohnen. Sie sind damit auch unter Kon-
trolle. Sie sind also – das kann man sagen – lagerähnlich 
untergebracht. Ich möchte wirklich einmal wissen, was 
es mit Integration zu tun hat, wenn Menschen nicht so 
leben können, wie sie wollen. Sie werden eher entmutigt. 
Es ist für sie diskriminierend. Besuchen Sie ruhig einmal 
so ein Lager. Ich habe es mehrfach gemacht. Man kann 
sehen, wie frustriert die Leute dort sind.

(Hansjörg Müller [AfD]: Unsere Obdachlo-
sen haben nicht einmal einen Container!)

Wohnsitzauflagen sind außerdem ein Hindernis für 
einen effektiven Gewaltschutz. Das finde ich einen be-
sonderen Skandal.

(Beifall der Abg. Ulle Schauws [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Wenn Frauen von Gewalt betroffen sind und in ein Frau-
enhaus außerhalb des ihnen zugewiesenen Ortes gehen 
müssen, ist das nach dem Gesetz eine Ordnungswidrig-
keit. Das ist wirklich ein Skandal.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Das Gesetz enthält zwar eine Härtefallregelung. Doch 
bisherige Erfahrungen zeigen, dass diese in der behördli-
chen Praxis keinen hinreichenden Schutz garantiert. Wir 
kennen aus den Beratungsstellen mehrere Fälle, bei de-
nen die Frauen in lebensbedrohlichen Verhältnissen woh-
nen. Die betroffenen Beraterinnen und Berater schätzen 
die Situation so ein, dass die Aufhebung der Wohnsitz-
verpflichtung oft nicht genehmigt wird. Das muss sich 
ändern, meine Damen und Herren. Das hätte man im 
Rahmen eines solchen Gesetzes evaluieren können.

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. Ulle 
Schauws [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] – 
Bärbel Bas [SPD]: Das machen wir auch!)

Zum Schluss möchte ich noch etwas zu den Kosten 
sagen, die den Flüchtlingshelfern und -helferinnen nach 
wie vor aufgebürdet werden.

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Sie müssen zum Schluss kommen, Frau Kollegin.

Ulla Jelpke (DIE LINKE): 
Ich komme zu meinem letzten Satz. – Wir sind der 

Meinung: Das ist eine staatliche Aufgabe, keine Aufgabe 
für Personen, die humanitäre Hilfe leisten. Deswegen ist 
diese Dauer viel zu lange: Drei Jahre kann kaum jemand 
den Lebensunterhalt eines Menschen finanzieren. 

Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Als Nächste spricht für die Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen die Kollegin Filiz Polat.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Filiz Polat (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Wir sind im Moment mit einem Aufgebot an Gesetz-
entwürfen im Migrationsrecht konfrontiert, mit dem die 
Bundesregierung ihre Strategie der Abschreckung und 
Desintegration vorantreibt, und die SPD macht das leider 
mit.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Zu Recht wirft Pro Asyl gemeinsam mit den Flücht-
lingsräten der Bundesländer in einem offenen Brief, der 
vorgestern an die Abgeordneten der SPD-Fraktion ver-
schickt wurde, die Frage auf – ich zitiere, Herr Präsi-
dent –: 

Wir fragen uns, inwieweit die Bundesregierung 
noch für Menschenwürde und den Schutz von Men-
schenrechten einsteht ... 

Alle Gesetze bewegen sich an den Grenzen der Grund-
prinzipien des deutschen Rechtsstaates oder überschrei-
ten diese. Beim hier debattierten Integrationsgesetz – das 
möchte ich einmal betonen, weil das hier kaum Erwäh-
nung gefunden hat – sprechen wir über die Einschrän-
kung der Freizügigkeit von bereits anerkannten Geflüch-
teten, meine Damen und Herren.

(Dr. André Hahn [DIE LINKE]: So ist es!)

Da Sie das zu vergessen scheinen und auch die SPD 
sich nicht mehr an die harten Verhandlungen von 2016 
erinnert: Wir sprechen hier von Artikel 26 der Genfer 
Flüchtlingskonvention sowie Artikel 33 der EU-Quali-
fikationsrichtlinie. Das, was Sie hier heute vorgetragen 
haben, ist wirklich eine Farce.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)

Es ist die Rechtsprechung – Frau Jelpke hat es gesagt – 
sowohl des Bundesverwaltungsgerichtes als auch die des 
Europäischen Gerichthofes. Ein Eingriff in diese Freizü-
gigkeit kann, Herr Wendt, eben nicht zur Steuerung von 
Sozialtransferleistungsempfängern erfolgen, sondern ein 
Eingriff ist nach europäischer Rechtsprechung nur dann 
rechtskonform, wenn die Wohnsitzregelung für Asylbe-
rechtigte ein geeignetes und erforderliches Mittel ist – da 
waren die Juristinnen und Juristen am Werk –, um die 
Verbesserung der Integrationsbedingungen tatsächlich zu 
fördern. Den Beweis, ob dies so ist, meine Damen und 
Herren, bleibt die Bundesregierung aber schuldig.

In den Antworten auf die Kleinen Anfragen meiner 
Fraktion sagt die Bundesregierung selbst, dass nach wie 

Ulla Jelpke
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vor kaum Erkenntnisse zu den Wirkungen vorliegen. 
Deshalb ist es fatal, dass wir heute – Frau Strack-

(Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann 
[FDP]: Zimmermann! – Heiterkeit bei der 
FDP sowie bei Abgeordneten der SPD)

Zimmermann hat es gesagt – das Gesetz entfristen – vie-
len Dank –, ohne die bereits verankerte Evaluierung vor-
genommen zu haben. Meine Damen und Herren, ich will 
es noch einmal betonen: Das war eine Forderung, die von 
Ihnen selbst, liebe SPD, hineinverhandelt wurde, um die-
sen schweren Eingriff zu begründen. 

Eine weitere Begründung in der damaligen Gesetzes-
beratung zur Einführung der Wohnsitzregelung ist eben-
falls entfallen. Die verstärkte Zuwanderung 2015/16 war 
eine der Hauptbegründungen. Die Krönung des Ganzen – 
meine Kolleginnen und Kollegen haben es gesagt – ist 
allerdings, dass Sie unter Missachtung der parlamentari-
schen Gepflogenheiten bereits gestern eine Anhörung im 
Ausschuss beschlossen haben, bevor wir hier und heute 
über die Einbringung beraten können. Das ist wirklich 
unparlamentarisch.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Als überzeugte Europäerinnen und Europäer werden 
wir als Grüne weiterhin das Recht auf Freizügigkeit ver-
teidigen. Es ist wichtig, glaube ich, das vor der Europa-
wahl zu betonen. Dies gilt gleichermaßen für Geflüchtete 
mit einem rechtmäßigen Aufenthaltstitel.

Die Kollegin Jelpke hat es gesagt – das haben uns auch 
die Beratungsstellen und die Frauenhäuser geschrieben, 
auch der Deutsche Juristinnenbund hat das in einer Stel-
lungnahme deutlich gemacht –: Die Wohnsitzregelung 
ist darüber hinaus ein großes Hindernis für insbesondere 
von häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt be-
troffene Frauen. Da sind die Regelungen, so schreiben 
sie, sogar gefährdend, da sie eine erhebliche Hürde für 
einen schnellen und effektiven Gewaltschutz darstellen. 
Deswegen gehört dieser Passus gestrichen. Darauf hat 
der Bundesrat Sie auch hingewiesen, Herr Mayer.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich komme zum Schluss. Die Zuzugsperre, über die 
kaum jemand geredet hat, die sogenannte kommunale 
Obergrenze, ist aus unserer Sicht zutiefst diskriminie-
rend und der falsche Ansatz. Ich habe alle Städte mit 
Zuzugssperre besucht. Hier sind nicht die Geflüchteten 
das Problem, meine Damen und Herren, sondern die feh-
lende finanzielle Unterstützung in der Infrastruktur durch 
den Bund. Mit den aktuellen Kürzungsplänen gerade an 
dieser Stelle stellt der Finanzminister diesen Kommunen 
ein Bein, statt – das fordern wir von der Bundesregie-
rung – sich endlich dauerhaft und strukturell an den Inte-
grationskosten zu beteiligen. Meine Damen und Herren, 
Migration ist nicht das Problem, sondern die uns regie-
rende Zweckgemeinschaft.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Nächster Redner in der Debatte ist 

der Kollege Alexander Throm für die Fraktion der CDU/
CSU.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Alexander Throm (CDU/CSU): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und 

Kollegen! Wir haben in der Tat einen ganzen Strauß von 
Gesetzen zur Migrationssteuerung auf der Tagesordnung. 
Wir müssen das Migrationsgeschehen auch innerhalb von 
Deutschland steuern und dabei gleichzeitig die Chancen 
von anerkannten Schutzbedürftigen fördern. Die Wohn-
sitzauflage – das haben die letzten drei Jahre in der Pra-
xis gezeigt – ist dafür ein geeignetes Instrument. Deshalb 
wollen wir sie den Ländern und Kommunen, die das wol-
len, dauerhaft zur Verfügung stellen und verhindern, dass 
die Frist für diese Regelung Mitte dieses Jahres ausläuft.

Um was geht es? Es geht darum, dass wir beispiels-
weise das knappe Gut Wohnraum, so gut es geht, den 
Schutzberechtigten entsprechend zur Verfügung stellen, 
dass wir für Kindergartenplätze, für Schulplätze und für 
angemessene Integrationsleistungen durch Integrations-
kurse und Sprachkurse sorgen.

Es ist doch eigentlich nicht bestreitbar, dass eine ge-
wisse Ballung von bestimmten Gruppen in einer Gemein-
de oder in einer Stadt zu sozialen Problemen führt und 
dass wir diesen Problemen begegnen müssen. Deswegen 
wollen wir, dass gerade Städte, große, aber auch mittel-
große Städte, nicht überfordert werden. Das nützt in der 
Tat niemandem, am wenigsten den Flüchtlingen selbst.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Ja, es geht auch darum, der Segregation entgegen-
zuwirken. Das heißt, dass sich Menschen gleicher Her-
kunft und gleicher Sozialisation in einer Gemeinde oder 
einer Stadt niederlassen. Es ist sicherlich verständlich, 
dass man Gleichgesinnte sucht. Aber wir haben auch 
hier in den letzten Jahren und Jahrzehnten Erfahrungen 
gemacht, dass es eher integrationshemmend als integra-
tionsfördernd ist. Insofern ist das ein nachvollziehbares 
Argument für die Wohnsitzregelung.

Ich kann ehrlich gesagt nicht erkennen, dass das, was 
wir machen, unzumutbar für die Betroffenen ist. Wir be-
weisen als Deutschland jeden Tag unsere Humanität. Wer 
an Leib und Leben gefährdet war, wird doch Verständnis 
dafür aufbringen, dass er zeitweise – bei aller Fürsorge, 
die wir ansonsten für ihn und seine Familie haben – in 
der Wohnsitznahme beschränkt wird. Das halte ich für 
einen durchaus zulässigen Eingriff. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Gerade wenn wir auf die Flächenländer Nordrhein-West-
falen, Bayern und Baden-Württemberg schauen, stellen 
wir fest: Hier ist es erforderlich, diese Regelung anzu-
wenden. Wir haben hier auf der einen Seite große Bal-
lungszentren und auf der anderen Seite ländliche Ge-
genden. Der grüne Ministerpräsident Kretschmann aus 
Baden-Württemberg hat – zugegebenermaßen in einem 
anderen Zusammenhang – gesagt, dass man gewisse 

Filiz Polat 
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Gruppen trennen und einige von ihnen in die Pampa 
schicken müsse; Sie erinnern sich bestimmt. Zwar gibt es 
nirgendwo in Deutschland eine Pampa. Aber in diese ver-
meintliche Pampa können wir diese Gruppen nur dann 
schicken, wenn wir eine Wohnsitzregelung haben. Herr 
Kretschmann hat sich also vehement und durchaus mit 
kräftiger Rhetorik für eine Fortgeltung dieser Regelung 
eingesetzt.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, 
Ihre Vorsitzende Frau Baerbock hat dann dazu gesagt, sie 
hätte das anders formuliert – das hätte ich auch gemacht; 
da gebe ich ihr recht –, aber die Grünen hätten immer ge-
sagt, dass es für Asylsuchende eine dezentrale Unterbrin-
gung geben müsse; das sei die beste Prävention. Auch 
da gebe ich ihr recht. In diesem Zusammenhang kann 
eine dezentrale Unterbringung von Schutzberechtigten 
nur durch die Wohnsitzregelung erfolgen. Ich habe Hoff-
nung, dass bei den Grünen ein gewisses Umdenken ein-
setzt, zumal wir bei diesem Gesetz Erfahrungen aus den 
letzten Jahren berücksichtigen. Wir gestalten es durchaus 
flexibler und werden den Bedürfnissen der Betroffenen 
eher gerecht, beispielsweise bei besonderen Familien-
konstellationen oder bei der Trennung von Täter und Op-
fer im Fall von häuslicher Gewalt. 

Ja, Frau Kollegin Polat, es ist ein knappes Verfahren; 
da gebe ich Ihnen recht. Es muss der Ausnahmefall sein, 
dass wir das auf diese Weise parlamentarisch einbringen. 
Aber es ist ein überschaubarer Sachverhalt. Deswegen 
glaube ich, dass es für alle im Haus ausnahmsweise zu-
mutbar ist, dieses Verfahren nun so beginnen zu lassen.

Herzlichen Dank fürs Zuhören.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Nächster Redner in der Debatte ist der 

Kollege Dr. Lars Castellucci für die SPD.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Lars Castellucci (SPD): 
Vielen Dank. – Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Bevor ich etwas zur Wohnsitzauflage sage, 
möchte ich zuerst ein paar Worte über die Flüchtlings-
bürgen verlieren. – Ist Herr Wirth nicht mehr anwesend?

(Lars Herrmann [AfD]: Auf Toilette!)

Da Herr Wirth gesagt hat, dass die Bürgen im Fall des 
Falles auf ihren Kosten sitzen bleiben sollten, möchte 
ich der Ordnung halber darauf hinweisen, dass es gut ist, 
dass hier ein Kompromiss gefunden wurde und dass nie-
mand auf ewig eine Bürgschaft eingehen soll. Wer hilfs-
bereit ist und sich um die Elendsten kümmert, darf den 
von Ihnen verwendeten Begriff „Gutmensch“ als einen 
Ehrentitel für sich in Anspruch nehmen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 

Abg. Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann 
[FDP])

Weil Sie sich sichtlich darüber gefreut haben, dass Asyl 
Schutz auf Zeit ist und die Leute dann wieder gehen 
sollen, will ich sagen: Ich bin froh, dass Abgeordneten-
mandate auf Zeit vergeben werden. Ich freue mich, wenn 
auch Sie dieses Parlament irgendwann verlassen. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN – Lars 
Herrmann [AfD]: Die SPD! 9 Prozent!)

Zur Wohnsitzauflage möchte ich für die SPD-Frakti-
on klar sagen: Wir treten für die Freiheit und nicht für 
ihre Einschränkung ein. Dass wir die Freiheitsrechte der 
betreffenden Menschen einschränken müssen, fällt uns 
deshalb nicht leicht. Wir treten für die Freiheit von vie-
len ein, nicht von wenigen, für die Freiheit von Not, für 
die Freiheit von Furcht. So hat das Willy Brandt gesagt. 
Wenn wir also Eingriffe vornehmen, dann muss es dafür 
schon gute Gründe geben. Der zentrale, wichtige Grund 
ist: Wenn wir das nicht getan hätten, wenn wir nicht ge-
steuert und geordnet hätten, dann wären noch viel größe-
re Eingriffe in die Freiheit nötig geworden, dann hätten 
wir die Aufnahme- und Hilfsbereitschaft unserer Be-
völkerung aufs Spiel gesetzt. Das durften wir nicht tun. 
Heute können wir sagen: Steuerung und Ordnung sind 
uns gelungen. Auch mit der in Rede stehenden Regelung 
haben wir die Aufnahme- und Hilfsbereitschaft unserer 
Bevölkerung erhalten können. Deswegen war das eine 
sinnvolle Regelung.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Wenn ich mir ein Asylsystem wünschen dürfte, dann 
würde darin keine Wohnsitzauflage vorkommen. Dann 
würden wir vor Ort demokratisch entscheiden, wie viele 
Menschen wir aufnehmen wollen. 

(Zuruf von der AfD: Bei dem, was Sie sich 
wünschen, würde in Deutschland keiner mehr 
ruhig schlafen können!)

Wir würden schauen, welche Sprachen die Betreffenden 
schon sprechen und welche Qualifikationen sie mitbrin-
gen. Wir würden schauen, wo sie schon jemanden ken-
nen, wo sie gut ankommen und wo sie geschützt sind. 
Aber Politik ist kein Wunschkonzert, und auch das Leben 
ist kein Wunschkonzert. Wir müssen uns um die Realitä-
ten kümmern, deswegen müssen auch solche Regelungen 
sein, wie wir sie getroffen haben.

Als ich in der Erstaufnahmeeinrichtung in Mannheim 
war, habe ich Folgendes erlebt: Nachts kamen die Son-
derzüge. Dann wurde mittels Bussen verteilt. Decken, 
Essen und Trinken wurden bereitgestellt, Plätze zugewie-
sen. Am nächsten Morgen war die Hälfte der Menschen, 
die in der Nacht angekommen waren, weg. Jetzt erklären 
uns Linke und Grüne einmal bitte, wie wir in einer sol-
chen Situation Ordnung schaffen sollen, wie geklärt wer-
den soll, wo die Unterkünfte sind, und wie wir für Inte-
gration sorgen können. Das ist aus meiner Sicht so nicht 
möglich. Deswegen sind Steuerung und Ordnung nötig. 
Man kann diesen Eingriff in die Freiheitsrechte durchaus 
rechtfertigen. Solange jemand von uns unterstützt wird 

Alexander Throm 
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und Hilfe bezieht, können wir auch die Spielregeln auf-
stellen, nach denen das geschieht.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Herr Castellucci, gestatten Sie eine Zwischenfrage der 

Kollegin Schauws?

Dr. Lars Castellucci (SPD): 
Ja, bitte sehr. 

Ulle Schauws (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulas-

sen. – Sie haben gerade darüber gesprochen, dass Sie für 
die Freiheit eintreten und dass Sie sich auch wünschen, 
das anders zu regeln. Aber ich frage Sie jetzt: Wir ste-
hen am Anfang dieses Verfahrens und der Beratungen. 
Sie haben gerade sehr deutlich von meiner Kollegin Filiz 
Polat und auch von Ulla Jelpke gehört, dass die Wohn-
sitzauflage eine so hohe Hürde für die Frauen, die in den 
Unterkünften von häuslicher Gewalt betroffen sind, dar-
stellt, dass sie die Schutzeinrichtungen, die normalerwei-
se Frauen bei häuslicher Gewalt aufsuchen können, nicht 
nutzen können. Aufgrund der Wohnsitzauflage und der 
bürokratischen Hürden wird es wahrscheinlich nie dazu 
kommen, dass eine Frau, die in einer Unterkunft von 
Gewalt – insbesondere von sexualisierter – betroffen ist, 
den Schutz erhält, den normalerweise jede Frau haben 
müsste. Ich möchte Sie fragen, ob Sie eine Chance se-
hen, dass Ihre Fraktion im Laufe des Verfahrens mit da-
rauf hinwirkt, dass der entsprechende Passus gestrichen 
wird, wie es der Bundesrat empfohlen hat? Das haben 
wir Grüne die ganze Zeit schon bei den AnKER-Zentren 
gefordert. Es kann nicht sein, dass eine Frau wegen Be-
drohung und sexualisierter Gewalt, die ihr angetan wird, 
eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat begeht. 
Ich bitte um Ihre Antwort.

Dr. Lars Castellucci (SPD): 
Vielen Dank für diese Frage. – Auf solche vulnerablen 

Gruppen müssen wir an jedem Ort, an dem sie sich in 
Deutschland befinden, achten. Bei dieser Aufgabe läuft 
bislang nicht alles perfekt; das ist uns bewusst. Ich sig-
nalisiere Ihnen gerne Gesprächsbereitschaft im Hinblick 
auf das, was Sie vorgetragen haben. Da die Evaluation 
angesprochen wurde: Wir müssen zuerst entfristen, damit 
diese Regelung weiterläuft und damit dann eine sinnvolle 
Evaluation stattfinden kann. In dieser Evaluation werden 
wir auch den Schutz besonders bedürftiger Gruppen un-
tersuchen lassen. So haben wir uns das vorgenommen.

(Beifall bei der SPD)

Ich will Ihrer Fraktion noch einmal sagen: Linke und 
Grüne haben ihre Vorlagen bei Gesine Schwan entlehnt. 
Bestimmte Kommunen, die aufnehmen wollen, sollen das 
tun können und dafür besonders unterstützt werden. Das 
ist mir im Grunde sehr sympathisch. Wenn die Menschen 
den Kommunen zugewiesen sind und zusätzliche Gelder 
fließen, aber die Menschen dann eine Woche später nicht 
mehr dort sind, weil sie weitergezogen sind, stellt sich 

doch die Frage, ob dieses System funktioniert. Sie wer-
den also ständig mit der Frage konfrontiert sein, wie das 
zu schaffen ist. Wir müssen daran arbeiten, damit wir für 
Verlässlichkeit und Planbarkeit sorgen. Dafür braucht es 
in diesem Fall auch einmal solche Instrumente. 

(Beifall bei der SPD)

Nun steht die Entfristung des Integrationsgesetzes auf 
der Agenda. Das hört sich so an, als ob wir noch nicht 
fertig wären. Ich bin tatsächlich gefragt worden, als die 
Geflüchteten kamen: Herr Castellucci, wie lange wird es 
dauern, bis alle integriert sind? – Die Wahrheit ist: Inte-
gration ist eine Daueraufgabe jeder Gesellschaft. Dazu 
braucht es keine Geflüchteten und keine Migration; denn 
Integration bedeutet, dass es einen gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt gibt, dass das Zusammenleben funktioniert 
und dass niemand verloren geht. Das ist eine Gemein-
schaftsaufgabe, an der wir uns weiter abarbeiten müssen. 
Dabei können wir uns von dem vielen inspirieren lassen, 
was in diesem Land auch gelingt.

Zum Schluss – etwas abgewandelt – Ernst Bloch: Je 
mehr wir in das Gelingen verliebt sind statt in das Schei-
tern, umso eher wird es uns auch gelingen. 

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Letzte Rednerin in der Debatte ist die 

Kollegin Nina Warken für die Fraktion CDU/CSU.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Nina Warken (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kol-

legen! Wenn der Gesetzgeber ein neues Gesetz auf den 
Weg bringt, dann tut er oft gut daran, wenn er sagt: Die-
ses Gesetz und seine Wirkungen schauen wir uns in ein 
paar Jahren noch einmal an. Wir gehen mit Bedacht vor, 
wir finden eine Regelung, die wir für ausgewogen und 
verhältnismäßig halten, und dann sehen wir in drei Jah-
ren, ob die Regelung funktioniert hat und ob sie sich als 
angemessen und zweckmäßig erwiesen hat oder eben 
nicht.

Die Bundesregierung und dieses Haus, meine Damen 
und Herren, sahen sich vor rund drei Jahren einer der 
größten Herausforderungen für unser Land gegenüber, 
weil Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Welt 
ihre Heimat verlassen haben, um nach Europa und nach 
Deutschland zu kommen. Wir haben hierauf – es wurde 
schon angesprochen – mit verschiedenen Maßnahmen 
reagiert, sowohl auf europäischer Ebene als auch hier 
bei uns in Deutschland. Unsere Städte und Gemeinden, 
unsere Landkreise, die Länder, unsere Behörden und die 
Bevölkerung haben erhebliche Anstrengungen unterneh-
men müssen. Und wir können heute sagen – ob dies hier 
nun jeder hören will oder nicht –: Unser Land hat die He-
rausforderungen, hat diesen Kraftakt erfolgreich gemeis-
tert, und darauf darf dieses Land, dürfen die Menschen in 

Dr. Lars Castellucci
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diesem Land, gerade wegen der großen Anstrengungen, 
auch stolz sein. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Es ist deswegen, meine Damen und Herren, konse-
quent und richtig, wenn wir die Geltung bestimmter Re-
gelungen verlängern, weil sie sich als Erfolg erwiesen 
haben. Regelungen, die wir und insbesondere die Länder 
und Kommunen brauchen, um die anstehenden Aufgaben 
erfüllen zu können. Ziel einer dieser Regelungen war und 
ist es, die Integration von anerkannten Schutzberechtig-
ten zu fördern und integrationshemmenden Tendenzen 
entgegenzuwirken. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir wissen 
schon, dass die von uns geplante Entfristung zum Teil 
kritisiert wird, nicht nur hier im Haus, sondern auch von 
verschiedenen Organisationen und Verbänden. Und uns 
ist auch bewusst, dass Wohnsitzauflagen für die Betrof-
fenen eine Beschränkung des Rechts auf Freizügigkeit 
darstellen. Dennoch halten wir es für geboten und ge-
rechtfertigt, die im Integrationsgesetz getroffene Rege-
lung beizubehalten. 

Wir wollen mit der Wohnsitzauflage und den damit 
verbundenen Maßnahmen die Integration der anerkann-
ten Schutzberechtigten fördern und voranbringen. Denn 
nur, wenn die Behörden wissen, wo sich die Betroffenen 
aufhalten – das wurde auch schon gesagt –, können ih-
nen Angebote und Hilfestellung unterbreitet werden. Die 
Wohnsitzauflage dient dem Schutz und der Unterstützung 
der anerkannten Schutzberechtigten. Und Wohnsitzaufla-
gen tragen gerade dazu bei, die Rahmenbedingungen für 
erfolgreiche Integration zu verbessern. Planbarkeit der 
Integrationsangebote und Vermeidung von Segregation 
sind wichtige Ziele, die wir mit der Regelung verfolgen.

Und deshalb teilen wir auch nicht die Meinung derje-
nigen, die behaupten, dass Wohnsitzauflagen die Woh-
nungssuche, das familiäre Zusammenleben, die Bindung 
zur Community sowie die Integration in den Arbeits-
markt erschweren würden. Denn vor allem die aus der 
Verwaltungspraxis gewonnene Erfahrung hat uns darin 
bestärkt, an der Wohnsitzauflage, für die sich im Übrigen 
nicht nur eine große Mehrheit der Länder, sondern auch 
alle kommunalen Spitzenverbände ausgesprochen haben, 
weiter festzuhalten. Das, meine Damen und Herren, ist 
für mich auch das Ausschlaggebende, wenn ich sehe, 
dass die Praxis vor Ort an einer solchen Regelung gerne 
festhalten würde.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Gerade die Regelungen, nach denen die zuständigen 
Ausländerbehörden Schutzberechtigten einen bestimm-
ten Wohnort zuweisen können, sowie die „Zuzugssper-
ren“, nach denen Schutzberechtigte verpflichtet werden 
können, den Wohnort nicht an einem bestimmten Ort im 
betreffenden Bundesland zu nehmen, sind ausdrücklich 
begrüßt worden. Die Länder und die kommunalen Spit-
zenverbände weisen ausdrücklich darauf hin, dass sie mit 
diesen durch den Bund eröffneten Regelungsmöglichkei-
ten Integrationsmaßnahmen bisher gezielt steuern konn-
ten und weiterhin auch so verfahren möchten. 

Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass wir im Ge-
setzentwurf eine Evaluierung der Wohnsitzregelung in-
nerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes 
vorsehen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es uns 
nicht leicht gemacht, diesen Gesetzentwurf in das parla-
mentarische Verfahren einzubringen. Doch die Gründe, 
die ich genannt habe, sprechen für eine Entfristung.

Abschließend möchte ich ausdrücklich noch einmal 
sagen: Wir wollen die Betroffenen nicht gängeln, son-
dern wir wollen ihnen eine angemessene Integration in 
unsere Gesellschaft ermöglichen. Ich denke, was sich als 
gut und praktisch bewährt hat, sollte man auch beibehal-
ten. Daher bitte ich um Zustimmung zu diesem Gesetz-
entwurf.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen nicht 

vor. Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzent-
wurfs auf den Drucksachen 19/8692 und 19/9764 an die 
in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorge-
schlagen. – Andere Vorschläge gibt es nicht. Dann ist die 
Überweisung so beschlossen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 13 auf:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Tobias 
Matthias Peterka, Roman Johannes Reusch, Jens 
Maier, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der AfD

EU-Urheberrechtsrichtlinie – Upload-Filter 
verhindern, Freiheit der Meinungsäußerung 
gewährleisten

Drucksache 19/9969 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Ausschuss Digitale Agenda

Nach interfraktioneller Vereinbarung sind für die Aus-
sprache 38 Minuten vorgesehen. – Kein Widerspruch 
dazu. Dann ist so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat als erster 
Redner der Kollege Tobias Matthias Peterka für die AfD.

(Beifall bei der AfD)

Tobias Matthias Peterka (AfD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Liebe Internetgemeinde! Nun ist es passiert, und kei-
ner wundert sich: Die Urheberrechtsrichtlinie für den di-
gitalen Binnenmarkt ist mit Artikel 17, dem Uploadfilter, 
durch alle Gremien der EU – mit dem vollen Programm: 
Lobby-Hearings, diffusen Deals sowie sogar angeblich 
falsch gedrückten Knöpfen bei der Parlamentsabstim-
mung.

Nina Warken


